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Abréviations

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
BAG Bundesamt für Gesundheit
ALV Arbeitslosenversicherung
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
Obsan Schweizerisches Gesundheitsobservatorium

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFS Office fédéral de la statistique
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
AC assurance-chômage
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
Obsan Observatoire suisse de la santé
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

In der Wintersession 2021 befasste sich der Ständerat mit vier Standesinitiativen der
Kantone Schaffhausen, Aargau, Tessin und Basel-Stadt (Kt.Iv. 20.331; Kt.Iv. 21.304; Kt.Iv.
21.307; Kt.Iv. 21.312), die den Bund dazu auffordern wollten, für die während der
ersten Covid-19-Welle entstandenen Ertragsausfälle der Spitäler aufzukommen. Peter
Hegglin (mitte, ZG) erläuterte für die SGK-SR, dass es für eine «seriöse Beratung»,
inwiefern sich der Bund finanziell beteiligen soll, den Schlussbericht in Erfüllung des
Postulates 20.3135, welcher auf Ende 2023 angekündigt sei, abzuwarten gelte. Daher
habe die Kommission den Standesinitiativen keine Folge gegeben.
Minderheitensprecher Hannes Germann (svp, SH) erwiderte, dass sich der Bund an den
Kosten beteiligen solle, da er mit seinem Durchführungsverbot von nicht dringend
angezeigten medizinischen Eingriffen und Therapien das Subsidiaritätsprinzip verletzt
und in die kantonale Autonomie eingegriffen habe. Der dadurch entstandene Schaden
belaufe sich gemäss Schätzungen des Dachverbands der Spitäler H+ Ende 2020 auf CHF
1.5 bis 1.8 Mrd. Auch Maya Graf (gp, BL) plädierte für Folgegeben und bezeichnete die
Spitäler als «unsere wichtigsten Gesundheitsversorger». Mit 21 zu 19 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gab das Stöckli den Kantonsbegehren knapp keine Folge. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Nationalrat eine Motion seiner SGK zur Implementierung einer
nachhaltigen Data-Literacy-Strategie in der digitalen Transformation des
Gesundheitswesens gutgeheissen hatte, befasste sich der Ständerat in der
Herbstsession 2022 mit dem Geschäft. Peter Hegglin (mitte, ZG) empfahl im Namen der
SGK-SR die Ablehnung des Vorstosses. Es existierten bereits zahlreiche Projekte im
Bereich Data Literacy, welche vom Bundesrat genehmigt worden seien und bereits
umgesetzt würden. Angesichts der bereits laufenden Arbeiten und dem nicht klar genug
formulierten Auftrag an die Landesregierung erachte die Kommission das Geschäft als
überflüssig, so Hegglin. Beat Rieder (mitte, VS) sprach sich mittels Einzelantrag für die
Motion aus. Im Gesundheitswesen fehle seit Jahrzehnten eine genügend gute
Datengrundlage, um «strategisch relevante Grundsatzentscheidungen in die richtige
Richtung» treffen zu können. Dies habe er während der Covid-19-Pandemie am Beispiel
der Zusammenarbeit zwischen dem BAG und dem BFS beobachten können. Zentral sei
ein interprofessioneller Ansatz, damit die aktuellen Blockaden gelöst werden könnten.
Gesundheitsminister Berset hingegen betonte die Fortschritte, welche in den
vergangenen zwei Jahren gemacht worden seien. Die Datenharmonisierung, das
Verbessern von Datenanalysekompetenzen im Gesundheitswesen und der Gebrauch
von Gesundheitsdaten in der Forschung würden bereits in verschiedenen Initiativen
verfolgt. Daher erachte er die Motion als nicht für angezeigt. Die kleine Kammer lehnte
das Geschäft in der Folge mit 35 zu 8 Stimmen ab. 2

MOTION
DATE: 20.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Ständerat beschäftigte sich in der Herbstsession 2022 als Zweitrat mit einer
Motion Herzog (svp, TG) zur Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin. Als
Kommissionssprecherin der SGK-SR, die den Vorstoss im Vorfeld mit 7 zu 3 Stimmen
angenommen hatte, setzte sich Maya Graf (gp, BL) für das Geschäft ein. Sie hob Defizite
in der Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin hervor, weswegen diese
nun mittels Massnahmen gestärkt werden müsse. Zwar anerkannte die Baselbieterin die
bisher schon begonnenen Arbeiten zur Schliessung der bestehenden Datenlücken. Um
den Defiziten nachhaltig begegnen zu können, seien jedoch vertiefte und periodische
Analysen erforderlich. Eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG) war indes der Ansicht, dass
seit dem Einreichejahr 2019 bereits Vieles unternommen worden sei – etwa durch
verschiedene Obsan-Studien –, und deshalb kein zusätzlicher Handlungsbedarf
angezeigt sei. Ebenfalls dieser Meinung war Gesundheitsminister Berset. Er erläuterte,
dass im Kompetenzbereich des Bundes bereits sehr viel erreicht worden sei und man
gegen die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen verstossen müsste, wolle
man darüber hinausgehen. Nichtsdestotrotz folgte der Ständerat der
Kommissionsmehrheit und nahm die Motion mit 23 zu 19 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
an. 3

MOTION
DATE: 26.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Médecins et  personnel soignant

Anlässlich der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Ständerat mit einer Motion der
BDP-Fraktion, welche die Einführung medizinischer Qualitätsindikatoren im
ambulanten Pflegebereich zum Gegenstand hatte. Peter Hegglin (mitte, ZG) führte als
Sprecher der SGK-SR aus, dass sich die Kommission der Zentralität des Anliegens
bewusst sei, dass in diesem Bereich allerdings schon einiges unternommen werde. Dazu
gehörten etwa die Erarbeitung von Qualitätsindikatoren durch die GDK und die Spitex-
Verbände oder die Aufnahme der Stärkung solcher Indikatoren in das KVG, welche
durch die Verabschiedung von Artikel 58 erfolgt sei. Weiter dürfe der zunehmende
administrative Aufwand, der auf das Pflegepersonal zukomme, nicht auf Kosten der
direkten Pflege der Patientenschaft gehen. Daher spreche sich die Kommission gegen
das Geschäft aus. Gesundheitsminister Berset schloss sich dem Argumentarium
Hegglins an und empfahl die Motion zur Ablehnung. Stillschweigend kam die kleine
Kammer diesem Antrag nach. 4

MOTION
DATE: 02.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidémies

Zu Beginn der Wintersession 2021 machte sich der Ständerat an die Beratung der
vierten Revision des Covid-19-Gesetzes. Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG)
verwies auf die in doppeltem Sinne spezielle Ausgangslage: Einerseits habe man
ursprünglich erwartet, dass die Pandemie bis Ende 2021 vorüber sei – entsprechend
habe man das Covid-19-Gesetz ursprünglich bis Ende 2021 begrenzt. Nun stiegen
jedoch die Infektionszahlen «in einem Ausmass, das wir uns noch vor Kurzem so nicht
hätten vorstellen können». Zudem hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur
Tage zuvor nach dem Gesetz selbst auch dessen zweite Revision an der Urne mit über
60 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. «Das Abstimmungsresultat kann so auch als
eindrückliche Bestätigung der Politik und der Beschlüsse des Bundesrates [...] gelesen
werden, aber auch – und das möchte ich hier unterstreichen – als eine Bestätigung der
Politik und der Beschlüsse des Parlamentes», freute sich Rechsteiner. Da die Krise aber
noch nicht zu Ende sei, müssten auch die «nötigen Massnahmen zur
Krisenbewältigung» aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund stimme die SGK-SR
den Verlängerungsanträgen des Bundesrates zu und sei in einigen Punkten darüber
hinausgegangen. Auch Gesundheitsminister Berset verwies auf den neuen Höchststand
an täglichen Fallzahlen und betonte insbesondere die ungewisse Situation: Zwar habe
man im Vergleich zum letzten ähnlich starken Anstieg eine Impfung und eine gewisse
Immunität gegenüber dem Virus entwickelt, gleichzeitig sei diese Mutation jedoch viel
ansteckender als frühere. Dennoch möchte der Bundesrat auf die zusätzlichen, durch
die Kommission eingebrachten Verlängerungen verzichten, da es in den jeweiligen
Bereichen auch ordentliche Instrumente gebe, die genutzt werden könnten. Eintreten
wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. 
Den zentralen Aspekt dieser Gesetzesänderung stellte die Verlängerung der
Geltungsdauer einzelner Artikel dar. Der Bundesrat plante, die verschiedenen
Regelungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen zu lassen. Als erstes sollte Ende
April 2022 die Übernahme der nicht gedeckten Kosten für Publikumsanlässe, der
sogenannte Schutzschirm für Publikumsanlässe, fallen – wie es bereits in der geltenden
Version des Covid-19-Gesetzes vorgesehen war. Bisher sei noch kein entsprechender
Antrag auf Entschädigung eingegangen, betonte Gesundheitsminister Berset. Da die
Massnahme also nicht zwingend nötig erscheine, solle man sie im Sinne einer
Übergangslogik nach dem Winter auslaufen lassen. Dagegen wehrte sich jedoch die
SGK-SR, welche den Schutzschirm bis Ende 2022 aufrechterhalten wollte. Er sei auch
im Jahr 2022 nötig, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner – wenn die Gelder nicht
beansprucht würden, sei dies umso besser. Mit 37 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. 
Bei der Unterstützung der Sportvereine hingegen folgte der Ständerat stillschweigend
dem Vorschlag des Bundesrates: Ende Juni 2022, nach der aktuellen Sportsaison, sollen
die A-Fonds-perdu-Beiträge und Darlehen für die Sportklubs auslaufen.
Für die meisten Massnahmen beabsichtigte der Bundesrat eine Laufzeit bis Ende 2022,
so etwa für die Kriterien und Richtwerte des Covid-19-Gesetzes, für die meisten
Bestimmungen zu Massnahmen im Gesundheitsbereich, für alle Massnahmen zum
Arbeitnehmendenschutz, im Asyl- und Ausländerbereich, zu Grenzschliessungen, zum
Einsatz technischer Hilfsmittel bei Verhandlungen und Einvernahmen sowie bei den
übrigen Massnahmen im Kulturbereich (mit Ausnahme des Schutzschirms). Im
Unterschied zum Bundesrat beantragte die Mehrheit der SGK-SR überdies
verschiedene Massnahmen der ALV, insbesondere diejenigen zur
Kurzarbeitsentschädigung, aber etwa auch die längere Rahmenfrist für den

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Leistungsbezug oder eine Regelung zur Entlastung der Durchführungsstellen, bis Ende
2022 zu verlängern. Der Bundesrat wehrte sich erfolglos dagegen, während eine
Minderheit Hegglin (mitte, ZG) zukünftig zumindest auf das vereinfachte
Abrechnungsverfahren in der Arbeitslosenversicherung verzichten wollte. Sein Antrag
blieb jedoch ebenfalls erfolglos. 
Vergessen gegangen in der Liste der Verlängerungen seien die Massnahmen im Bereich
der politischen Rechte, kritisierte Thomas Minder (parteilos, SH) und schlug in einem
Einzelantrag auch deren Verlängerung bis Ende 2022 vor. Die Sammlung von
Unterschriften sei Corona-bedingt noch immer erschwert, weshalb die administrative
Erleichterung für die Referendums- und Initiativkomitees beibehalten werden solle. Mit
40 zu 4 Stimmen hiess der Ständerat die entsprechende Verlängerung gut. 
Jakob Stark (svp, TG) beantragte schliesslich in einem Einzelantrag, die generelle
Geltungsdauer des Covid-19-Gesetzes, welche Bundesrat und Kommission bis Ende
2022 verlängern wollten, auf Ende Juni 2022 zu beschränken. Er wollte damit dem
Bundesrat sowie der Bevölkerung das Signal geben, dass man im Laufe des Jahres
wieder zu der ordentlichen Gesetzgebung zurückkehren wolle. Entsprechende Anträge
seien auch in der WBK und der SGK-NR diskutiert worden. Nachdem Hans Stöckli (sp,
BE) korrigiert hatte, dass es sich auch beim Covid-19-Gesetz um ordentliche
Gesetzgebung handle – wenn auch um dringliche –, lehnte der Ständerat den Antrag
Stark mit 28 zu 10 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab.

Neben den Fristverlängerungen sah der Bundesrat nur wenige weitere Änderungen des
Covid-19-Gesetzes vor. Eine davon betraf die Erwerbsausfallentschädigungen. Diese
wollte die Regierung und mit ihr eine Minderheit Hegglin zukünftig nur noch im Falle
von Unterbrüchen in der Erwerbstätigkeit aufgrund von Covid-19-Massnahmen des
Bundes gewähren, nicht aber wie bisher auch bei massgeblichen Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit. Die Regelung dazu, was massgebliche Einschränkungen seien, sei zu
unklar und berge daher Missbrauchspotenzial, kritisierte Hegglin. Die Mehrheit der
SGK-SR wollte hingegen beim geltenden Recht bleiben – Kommissionssprecher
Rechsteiner verwies auf zahlreiche Verbände betroffener Branchen, die um eine
Beibehaltung der bisherigen Regelung gebeten hätten. Mit 34 zu 8 Stimmen sprach sich
der Ständerat für den Mehrheitsantrag aus. Stillschweigend folgte der Ständerat der
Regierung hingegen bei ihrem Vorschlag, neben den Kantonen neu auch dem SECO
Kontrollmöglichkeiten bezüglich der Härtefallmassnahmen zu gewähren. 
Ein Minderheitsantrag Germann (svp, SH) schlug schliesslich als Ergänzung zum
geltenden Recht vor, dass angemessene Schutzkonzepte bei Veranstaltungen und
privaten Zusammenkünften zukünftig nur möglich sein sollen, wenn sie zur
«Sicherstellung der Kapazitäten im Gesundheitsbereich» erforderlich sind. Gemäss
geltendem Recht mussten sie «verhältnismässig» sein. Er wolle damit verhindern, dass
die Covid-19-Massnahmen «leichtfertig wieder auf alle möglichen Aktivitäten in den
Bereichen Sport, Kultur und Freizeit ausgedehnt werden könnten», begründete
Germann den Antrag. Mit 28 zu 14 Stimmen lehnte der Ständerat die Ergänzung ab. 
Auch in anderen Gesetzen standen einzelne Regelungen zur Diskussion: Stillschweigend
verlängert wurde dabei die Geltungsdauer einzelner Bestimmungen im
Epidemiengesetz, etwa zum Proximity-Tracing-System, zur internationalen
Zusammenarbeit und zu den Ordnungsbussen. Ein Einzelantrag Hegglin verlangte
überdies, dass der Bund auch im Jahr 2022 einen ausserordentlichen Beitrag an den
ALV-Ausgleichsfonds leisten und wie in den Jahren zuvor die Aufwendungen für die
Kurzarbeitsentschädigung übernehmen solle. Mit 39 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
sprach sich der Ständerat für diese Regelung aus. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die vierte Revision des Covid-19-
Gesetzes mit 34 zu 0 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. Ratspräsident Hefti (fdp, GL) gab
dabei bekannt, dass der Rat zwei Petitionen (Pt. 21.2007 «Corona-Massnahmen und
Impfpass» von Regula Heinzelmann und Pt. 21.2020 «Für einen Strategiewechsel beim
Corona-Gesundheitsschutz» von Peter Mattmann-Allamand) zur Kenntnis genommen
habe. 5

In der Wintersession 2022 bereinigte das Parlament die fünfte Änderung des Covid-19-
Gesetzes, bei der es darum ging zu entscheiden, welche Massnahmen nach der
Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz bis Juni 2024 weitergeführt
werden sollen. Eintreten war im Ständerat unbestritten, umstritten war in der Folge nur
die Frage, ob und wie lange die Covid-19-Teststrategie aufrechterhalten wird, wer dafür
zuständig sein wird und wer diese bezahlen soll. Nach Testkosten von CHF 2.1 Mrd. im
Jahr 2021 und laufenden CHF 1.6 Mrd. im Jahr 2022 würden für das kommende Jahr
Testkosten in der Höhe von CHF 430 Mio. und für 2024 Kosten im Umfang von CHF 210

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.11.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Mio. erwartet, erläuterte Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Der Bundesrat hatte
vorgeschlagen, dass die Kantone von Januar bis März 2023 für die vom Bund
abgerechneten Testkosten aufkommen und ab April 2023 neben den Kosten auch für
die Durchführung und Detailregelungen der Tests zuständig sein sollen. Der Nationalrat
wollte jedoch als Erstrat die Verantwortung für Durchführung und Kosten der Tests bis
Juni 2024 beim Bund belassen. Eine Minderheit II Stöckli (sp, BE) vertrat die
nationalrätliche Position im Ständerat und argumentierte, dass man das bewährte
Testregime so lange fortsetzen solle, wie es nötig sei. Eine Übertragung an die Kantone
sei nicht sinnvoll, da man ansonsten 26 verschiedene Testregimes haben werde. Die
Kommissionsmehrheit pflichtete zwar dem Nationalrat bei, Organisation und Kosten
der Tests bis Ende März 2023 beim Bund zu belassen, wollte aber ab April 2023 zum
«Normalzustand» (Dittli) zurückkehren, also vollständig auf eine staatliche Finanzierung
der Tests verzichten. In der Folge müssten erneut die Krankenkassen und die
Privatpersonen für die Kosten aufkommen. Das Testregime sei aufwändig und
kostenintensiv und bringe nach dem Ende der Grippesaison nur noch wenig,
argumentierte der Kommissionssprecher. Als Kompromiss zwischen den beiden
Positionen bezeichnete Maya Graf ihre Minderheit I, welche die Verantwortung wie der
Bundesrat ab April 2023 den Kantonen übertragen, im Gegensatz zur Regierung jedoch
die Kosten bis Ende März 2023 noch dem Bund belasten wollte. Einen etwas anderen
Ansatz verfolgte eine Minderheit III Hegglin (mitte, ZG), welche die Testkosten nur bei
einer besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz vom Bund abgelten lassen wollte – mit
dieser Regelung würden die Tests somit Ende 2022 auslaufen. Seit der Rückkehr in die
normale Lage habe man keine Massnahmen gegen die Pandemie mehr ergriffen,
entsprechend sei es auch nicht mehr zentral, eine «Übersicht über die
epidemiologische Entwicklung» zu haben – die man überdies durch Abwasserproben
günstiger haben könne, begründete der Minderheitensprecher seinen Antrag.
Gesundheitsminister Alain Berset fürchtete vor allem die Verbindung der Tests mit der
Lage gemäss Epidemiengesetz, zumal dies den Druck – auch der Kantone – zur
Rückkehr in die besondere Lage verstärken könne. Er beantragte dem Rat folglich, beim
bundesrätlichen Vorschlag zu bleiben. In der Ausmehrung setzte sich jedoch der Antrag
der Minderheit III Hegglin durch. Der Ständerat entschied sich somit für die
Verknüpfung der Testkostenübernahme mit der Lage gemäss Epidemiengesetz und
schuf eine erste Differenz zum Nationalrat.

Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission bei der Frage der
Vorhalteleistungen: Der Nationalrat hatte vorgeschlagen, dass die Kantone
Finanzierungsvereinbarungen für ausserkantonale Covid-19-Patientinnen und
-Patienten abschliessen sollten. Die Kantone hatten sich aufgrund des grossen
administrativen Aufwands dagegen gewehrt, zudem kritisierte die SGK-SR, dass ein
solches Vorgehen gegen die Regeln der Spitalfinanzierung verstosse. Der Ständerat
lehnte die Regelung folglich ab und schuf eine zweite Differenz zum Nationalrat.
Hingegen stimmte er – wie vom Nationalrat vorgeschlagen – für die Aufrechterhaltung
der Regelung, wonach Nationalrätinnen und Nationalräte bei Covid-19-Quarantäne oder
-Isolation – sollten diese wieder nötig werden – in Abwesenheit abstimmen können.
Einstimmig nahm der Ständerat den Entwurf in der Folge an (mit 43 zu 0 Stimmen). 6

1) AB SR, 2021, S. 1432 ff.
2) AB SR, 2022, S. 794 ff.
3) AB SR, 2022, S. 926 f.
4) AB SR, 2022, S. 58 f.
5) AB SR, 2021, S. 1147 ff.
6) AB SR, 2022, S. 1076 ff.
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